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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rolf Kutzmutz, Dr. Christa Luft 
und der Fraktion der PDS

Effizienz der Bundesförderung in der gewerblichen Wirtschaft
– Drucksache 14/4087 –

 

Mit einer Vielzahl von Programmen wurden seit 1991 Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft in den neuen Ländern aus Bundesmitteln unterstützt. Die
Effizienz der Bundesförderung wird hinterfragt.

 

1. Wie viele der seit 1991 geförderten Firmen mit 50 oder mehr Beschäftigten
und mit 250 oder mehr Beschäftigten gibt es heute noch in den neuen Bun-
desländern? 

Wie viele Arbeitsplätze repräsentieren sie?

 

Im Rahmen der Existenzgründungsförderung sind seit 1990 bis zum 31. De-
zember 1999 in den neuen Bundesländern insgesamt rd. 200 000 Existenzgrün-
dungen mit rd. 1,1 Millionen neuen Arbeitsplätzen gefördert worden. Der an-
liegenden Zusammenstellung der Deutschen Ausgleichsbank ist zu entnehmen,
dass hiervon 3 729 Fälle Existenzgründungen mit 50 bis 249 und 142 Fälle
Existenz-/Unternehmensgründungen mit mehr als 250  Beschäftigten betrafen. 

Über die Zuordnung der geförderten Arbeitsplätze auf diese insgesamt 3 871
Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten gibt es seitens der Deutschen Aus-
gleichsbank keine Statistik. Bei einer Insolvenzquote von bisher rd. 10 % dürf-
ten hiervon etwa 3 500 Betriebe in der Betriebsgröße ab 50 Mitarbeiter noch
am Markt tätig sein.
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2. Wie differenziert sich diese Aussage nach den einzelnen Förderprogram-
men und Ländern?

 

Die Aufgliederung der 3 871 Förderfälle nach Förderprogrammen, nach Wirt-
schaftszweigen und nach Programmen bitte ich der anliegenden Zusammen-
stellung der Deutschen Ausgleichsbank zu entnehmen.

 

3. Bei der Inanspruchnahme welcher Förderprogramme seit 1991 gibt es An-
gaben zur Insolvenzrate?

 

Bei den Programmen Eigenkapitalhilfe, Eigenkapitalergänzung, DtA-Startgeld,
DtA-Bürgschaft und ERP-Bürgschaft für Freie Berufe verfügt die Deutsche
Ausgleichsbank über genaue Angaben zu Kreditausfällen.

 

4. Bei der Inanspruchnahme welcher Förderprogramme gibt es keine Anga-
ben zur Insolvenzrate? 

Welche Gründe gibt es dazu für die einzelnen Förderprogramme?

 

Bei den Programmen ERP-Existenzgründung, ERP-Aufbau, DtA-Existenz-
gründung, DtA-Betriebsmittel und KfW-Mittelstand liegt das Ausfallrisiko bei
den Hausbanken, die notleidende Kredite gegenüber der Deutschen Aus-
gleichsbank bzw. der KfW aus eigenen Mitteln zurückzahlen, ohne in der Re-
gel über die Insolvenz zu informieren.

 

5. Welche Rolle spielen Insolvenzen bei der Evaluierung der jeweiligen För-
derprogramme?

 

Von der Deutschen Ausgleichsbank werden die Insolvenzgründe analysiert.
Die Gründe werden in Beratungen und Informationsschriften mit Lösungsvor-
schlägen herausgestellt, um bisher aufgetretene Fehler künftig möglichst zu
verhindern. 

 

6. Zu welchen Förderprogrammen gibt es Prüfmitteilungen des Bundesrech-
nungshofes und was beinhalten sie?

 

Der Bundesrechnungshof hat im Rahmen von Prüfungen und Prüfungsmittei-
lungen zur Existenzgründungsförderung in den neuen Ländern verschiedene
Verfahrensvorschläge unterbreitet, die  positiv aufgegriffen und umgesetzt wur-
den.
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7. Welche wissenschaftlichen Untersuchungen sind der Bundesregierung zu
Insolvenzen mit Bundeszuschüssen geförderter Unternehmen bekannt? 

Zu welchen Hauptaussagen gelangen sie?

Ist die Bundesregierung bereit, entsprechende Untersuchungen in Auftrag
zu geben?

 

Wissenschaftliche Untersuchungen speziell zu Insolvenzen mit Bundeszu-
schüssen geförderter Unternehmen sind der Bundesregierung nicht bekannt. 

 

8. Wie viele Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten, die trotz der Inan-
spruchnahme von Bundesmitteln in die Insolvenz gehen mussten, sind von
der Treuhand privatisierte Unternehmen?

 

Die Fragestellung ist im Wesentlichen identisch mit der Frage 6 der Großen
Anfrage der Fraktion der PDS – Drucksache 14/860 – vom Januar dieses Jah-
res. Es wird deshalb auf die Antwort der Bundesregierung – Bundestagsdruck-
sache 14/2622 – vom 31. Januar 2000 verwiesen. Auch dazu, inwieweit von
der Treuhandanstalt privatisierte und in Insolvenz gegangene Unternehmen
weitere Bundesmittel im Rahmen von Förderprogrammen in Anspruch genom-
men haben, gibt es keine zusammenfassende statistische Erfassung. Hier gelten
sinngemäß die Ausführungen zu Frage 9.

 

9. In wie vielen Fällen zur missbräuchlichen Verwendung der Fördermittel
sind in den einzelnen Ländern und Programmen nach Kenntnis der Bun-
desregierung Anzeigen erfolgt, laufen Ermittlungen und erfolgten Verur-
teilungen? 

Welches Fördervolumen ist jeweils verloren gegangen oder wurde zurück-
geholt?

 

Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel erfolgt durch Prüfung
des nach Abschluss des Vorhabens vorzulegenden Verwendungsnachweises.
Ergeben sich hierbei oder während der laufenden Projektbearbeitung Hinweise
auf Tatsachen, die eine missbräuchliche Verwendung der Mittel vermuten las-
sen, wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Strafanzeige
bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gestellt.

Generell sind Zuschüsse missbrauchsanfälliger als bankdurchgeleitete Kredite.
So sind z. B. im Rahmen der Maßnahme „Förderung von Forschung, Entwick-
lung und Innovation in kleinen und mittleren Unternehmen und externen In-
dustrieforschungseinrichtungen in den neuen Bundesländern“ in den Jahren
1998/1999 insgesamt 6 Anzeigen wegen missbräuchlicher Verwendung der
Fördermittel erfolgt. Eine Anklage wurde bisher noch nicht erhoben.

Für die Durchführung des wichtigsten Zuschussprogramms, der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) sind
nach den gesetzlichen Bestimmungen die Bundesländer zuständig. Im Falle der
Nichterfüllung der Bedingungen durch den Zuwendungsempfänger fordert das
jeweilige Bundesland die gewährten Fördermittel zurück und erstattet dem
Bund anteilig die zurückerhaltenen Beträge (§ 11 Abs. 3 des Gesetzes über die
Gemeinschaftsaufgabe – GRW). Die Rückzahlungen werden jährlich im Rah-
menplan veröffentlicht.
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Anlage 1
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Anlage 2
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